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Recht auf öffentliche Verhandlung vor dem VwGH

Art. 6 Abs. 1 EMRK

Sachverhalt:
Die Bf. ist sowohl selbständig als auch un-

selbständig als Ärztin tätig. Als Mitglied der 
Ärztekammer Wien ist sie verpflichtet, Beiträge 
zu deren Wohlfahrtsfonds zu leisten.

Mit Bescheid vom 28.4.2000 setzte der Ver-
waltungsausschuss des Wohlfahrtsfonds unter 
Anwendung des in den Statuten vorgesehenen 
Beitragssatzes von 15,8 % ihren für das Jahr 
1999 zu leistenden Beitrag fest. In ihrer dage-
gen erhobenen Beschwerde brachte die Bf. vor, 
die Berechnung sei falsch und die Pflicht zur 
Beitragsleistung verfassungswidrig. Der Be-
schwerdeausschuss der Ärztekammer wies die 
Beschwerde am 20.7.2000 ab.

Gegen diesen Bescheid erhob die Bf. Be-
schwerde an den VfGH. Dieser lehnte am 
26.6.2002 die Behandlung der Beschwerde 
wegen mangelnder Aussicht auf Erfolg ab und 
trat sie dem VwGH zur Behandlung ab. 

Der VwGH hob den Bescheid am 23.5.2003 
wegen Verletzung von Verfahrensvorschriften 
auf und verwies die Sache zur neuerlichen 
Entscheidung an den Beschwerdeausschuss 
der Ärztekammer zurück. 

Am 25.10.2003 wies der Beschwerdeaus-
schuss die Beschwerde neuerlich ab. Darauf-
hin erhob die Bf. eine weitere Beschwerde an 
den VwGH und beantragte eine öffentliche Ver-
handlung. Am 15.3.2004 begehrte sie ein Vor-
abentscheidungsersuchen an den EuGH zur 
Klärung der europarechtlichen Zulässigkeit der 
Zwangsmitgliedschaft zum Wohlfahrtsfonds. 
Der VwGH hatte jedoch bereits am 27.2.2004 
die Beschwerde abgewiesen, ohne eine öffentli-
che Verhandlung durchgeführt zu haben. 

Rechtsausführungen:
Die Bf. behauptet eine Verletzung von Art. 6 

Abs. 1 EMRK (hier: Recht auf eine öffentliche 
Verhandlung). 

Zur behaupteten Verletzung von Art. 6 Abs. 1 EMRK:
Wie der GH feststellt, ist die Beschwerde 

weder offensichtlich unbegründet, noch liegt 
ein anderer Unzulässigkeitsgrund vor. Die Be-
schwerde ist daher für zulässig zu erklären 
(einstimmig).
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Der GH erinnert daran, dass er den Vorbe-
halt Österreichs zu Art. 6 EMRK für ungültig 
erklärt hat und er daher zu prüfen hat, ob den 
Anforderungen dieser Bestimmung entspro-
chen wurde.

Der GH ruft auch in Erinnerung, dass die 
Bf. grundsätzlich ein Recht auf eine öffentli-
che Verhandlung hatte und stellt fest, dass 
nur der VwGH als Tribunal anzusehen ist. In 
Verfahren, die ausschließlich rechtliche oder 
hochtechnische Fragen betreffen, können die 
Anforderungen des Art. 6 EMRK auch im Fal-
le des Fehlens einer öffentlichen Verhandlung 
erfüllt sein. 

Es entspricht der Praxis des VwGH, die Par-
teien nicht anzuhören, solange es nicht eine 
von ihnen beantragt. Die Bf. beantragte aus-
drücklich eine mündliche Verhandlung vor 
dem VwGH, die ohne ausdrückliche Begrün-
dung verweigert wurde. Es steht daher außer 
Zweifel, dass die Bf. nicht auf dieses Recht 
verzichtet hat. Überdies scheinen keine au-
ßergewöhnlichen Umstände vorgelegen zu ha-
ben, die ein Absehen von einer Verhandlung 
rechtfertigen hätten können. Der VwGH war 
der erste und einzige gerichtliche Spruchkör-
per, vor den der Fall der Bf. gebracht wurde. Er 
war in der Lage, die Beschwerde in der Sache 
zu prüfen. Die Überprüfung betraf nicht nur 
Rechts-, sondern auch wichtige Sachfragen. 
Das Recht der Bf. auf eine öffentliche Verhand-
lung umfasste daher auch einen Anspruch auf 
eine mündliche Verhandlung. 

Daher liegt eine Verletzung von Art. 6 
Abs. 1 EMRK vor (einstimmig).

Zu den sonstigen behaupteten Verletzungen:
Die Bf. bringt vor, das Verfahren habe un-

verhältnismäßig lange gedauert und sei nicht 
fair gewesen, weil der VwGH kein Vorab-
entscheidungsersuchen an den EuGH gerich-
tet habe. Außerdem würde die Beitragspflicht 
zum Wohlfahrtsfonds ihr Recht auf Achtung 
des Eigentums verletzen.

Der GH sieht keine Anzeichen für eine Ver-
letzung eines Konventionsrechts. Dieser Teil 
der Beschwerde ist daher als offensichtlich 
unbegründet gemäß Art. 35 Abs. 3 und Abs. 4 
EMRK für unzulässig zu erklären (einstim-
mig). 

Entschädigung nach Art. 41 EMRK:
€ 3.000,– für Kosten und Auslagen (ein-

stimmig).
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